
Datum 
Verwaltungsgericht 
Postfach 100155

In Sachen ...............
.....................
- Kläger -

gegen

Stadt ..... – Meldeamt -, .............., vertreten durch den Oberbürgermeister 

- Beklagter -

wird die Übertragung der Sache auf den Einzelrichter gerügt und beantragt:

1. Der Termin der mündlichen Verhandlung am ..... wird abgesetzt, die Sache wird der Kammer wegen der grundsätzlichen Bedeutung und der Fortbildung des Rechts wegen einer Gesetzeslücke übertragen und anschließend neu terminiert.

Weiter stelle ich die in Vorbereitung des Termins der mündlichen Verhandlung die erhobene Klage klar, in dem die Anträge wie folgt neu gefasst werden:
2. Dem Kläger wird Prozeßkostenhilfe für das vorliegende Verfahren bewilligt.

3. Der Bescheid der Beklagten vom ..... in der Form des Widerspruchsbescheides vom ..... wird aufgehoben und das Melderegister wird gem. § 9 MRRG iVm § 7 MRRG sowie § 8 MG NW iVm § 10 MG NW wie folgt berichtigt:

Mein/e Sohn/Sohn/Tochter ..... wird – unabhängig von einer Eintragung bei der Mutter – mit Hauptwohnung unter meiner o.a. Adresse eingetragen.
4. Hilfsweise wird im Wege der Zwischenfeststellung beantragt:

Es wird festgestellt, daß der Kläger gem. § 1629 BGB vertretungsbefugt für sein/e Sohn/Tochter .... in soweit ist, wie Fragen des kindlichen Wohnsitzes beim Vater gem. § 11 BGB und der kindlichen Wohnung gem. MRRG iVm MG NRW betroffen sind.
5. Für den Fall der Klageanweisung wird die Berufung wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtsfrage und Weiterentwicklung des Rechts zugelassen.
Begründung:
Zu Antrag Nr. 1:

Gem. § 6 VwGO ist es nur zulässig, eine Sache dem Einzelrichter zu übertragen, wenn die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist oder aber die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat.

Wie unten dargelegt, hat die vorliegende Sache grundsätzliche Bedeutung, und zwar bzgl. der Aufnahme der Rechtsprechung des BGH zu § 11 BGB für Kinder getrennt-lebender sorgeberechtigter Eltern und Klärung der gesetzlichen Regelungslücke bzgl. der Hauptwohnung minderjähriger Kinder getrennt-lebender Eltern bei praktiziertem Wechselmodell. Sie weist auch aus diesem Grunde auch besondere Schwierigkeiten tatsächlicher und rechtlicher Art iSd § 6 VwGO auf. Denn hier muß durch Auslegung für eine sich in der Gesellschaft neu gebildete Fallgruppe die o.a. gesetzliche Regelungslücke. Dies ist jedoch gem. § 6 VwGO keine Sache, die dem Einzelrichter übertragen werden darf und kann.
Der Einzelrichter ist also nicht der gesetzliche Richter, die Sache muß antragsgemäß auf die Kammer übertragen werden. Hierzu muß aber auch antragsgemäß der Termin vom 30.10.2006 aufgehoben und von der Kammer neu terminiert werden.

Zu den Anträgen Nr. 2-5:
Zur weiteren Begründung wird wie folgt vorgetragen:

Streitig ist, ob die Beklagte verpflichtet ist, der/die Sohn/Tochter des Klägers mit Hauptwohnung in der Hauptwohnung des Klägers in das Melderegister einzutragen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob der Kläger zumindest potentiell in eigenen Rechten verletzt ist, oder ausschließlich der/die Sohn/Tochter ......
Ist der Kläger potentiell in eigenen Rechten verletzt, so ist die Klage zulässig. 
Die Verletzung eigener Rechte des Vaters ist zu allererst darin zu sehen, daß er durch die Verweigerung des Melderegistereintrags in seinem Grundrecht auf Familie (Art. 6 I GG) verletzt wird. Nach der ständigen Rechtsprechung des EGMR und des BVerfG ist die Gemeinschaft des getrennt-lebenden Vaters mit seinem Kinde, auch des nichtehelichen, eine Familie iSd Art. 8 I EMRK bzw. 6 I GG, und dies sogar unabhängig davon, ob er Inhaber der elterlichen Sorge ist oder nicht. Wie bereits in der Klageschrift dargelegt, ist der Kläger und Vater .....’s Inhaber der elterlichen Sorge. 
Weiterhin ergibt sich eine Verletzung eigener Rechte des Vaters aus den Meldegesetzten. Denn da ..... minderjährig ist, bestimmt sich ihr Wohnsitz gem. § 11 BGB nach dem Wohnsitz des Inhabers der elterlichen Sorge; sie teilt also den Wohnsitz des Vaters (das ..... unabhängig davon gleichzeitig den Wohnsitz der sorgeberechtigten Mutter teilt, ist in ständiger Rechtsprechung des BGH bestätigt, vgl. z.B. Ermann, BGB, § 11; MünchKomm BGB, § 11). 
Die Eltern .....’s praktizieren ein sog. paritätisches Wechselmodell, d.h. ..... ist gleich zeitanteilig sowohl in der mütterlichen wie in der väterlichen Wohnung.

Beweis: Beschluß des OLG Hamm vom 19.10.2006 – 2 WF 255/06 – (vgl. Gründe, 2. Absatz; Anlage 1) 

Umgangskalender (Anlage 2)
Der Kläger und Vater von ..... hat gem. § 11 I MRRG iVm § 13 I, III MG NRW die Pflicht, nicht nur sich, sondern auch seine Sohn/Tochter ..... (vgl. § 13 III S. 2 MG NRW) anzumelden, wenn er, und damit gem. § 11 BGB auch ..... einen neuen Wohnsitz, somit auch eine Wohnung iSd Meldegesetze begründet. Bei § 13 III S. 2 MG NRW zeigt sich, daß der Vater durch aufgrund der Nichteintragung der Hauptwohnung seiner Sohn/Tochter seiner Meldepflicht nicht nachkommen kann, er andererseits aber bei Verstößen gegen die Meldepflicht durch die Behörde auch gem. § 31 OBG mit einem Bußgeld belegt werden kann. Außerdem hat der Vater und Kläger – auch in Bezug auf seine Sohn/Tochter – gem. § 4a MRRG (iVm § 13 III S. 2 MG NRW) das Recht, von der Meldebehörde eine Berichtigung des Melderegister-Eintrags zu verlangen. Hierdurch ist der Kläger und Vater also in seinen eigenen (Eltern-) Recht verletzt, wenn die Behörde seinem Verlangen nicht nachkommt, wie im vorliegenden Fall.
Gem. § 1629 I BGB sind die Eltern gemeinsam Vertreter des minderjährigen Kindes. Wenn die (zusammen-lebenden) Eltern einen neuen Wohnsitz gem. § 7 BGB, und damit eine neue Wohnung gem. Meldegesetze begründen, sind sie beide zur Meldung ihrer eigenen Wohnung und der ihres minderjährigen Kindes verpflichtet; und sie sie haben beide das Recht, von der Behörde eine Berichtigung des Register-Eintrags zu verlangen. In der speziellen Konstellation der getrennten sorgeberechtigten Elternteile ist jeder Elternteil alleine für sich verpflichtet, seine eigene (und von der des anderen Elternteils verschiedene) Wohnung bei der Behörde zu melden. Deswegen hat er auch alleine die Pflicht, die von Gesetzes wegen (§ 13 III S.2 MG NRW) gleichzeitig begründete Wohnung seines minderjährigen Kindes der Behörde zu melden; und er hat alleine das Recht, von der Behörde eine Korrektur des Register-Eintrags bzgl. sich selbst sowie bzgl. seiner Sohn/Tochter zu verlangen. 
Somit ist der Kläger auch in eigenen Rechten verletzt, die Klage ist damit zulässig.
Materiell-rechtlich ist streitig, ob der Melderegistereintrag betreffend die Sohn/Tochter ..... richtig oder falsch ist. Ist dieser Eintrag falsch, hat der Kläger gem. § 7 Nr. 2 iVm § 9 MRRG, § 8 Nr. 2 iVm § 10, 13 III S.2 MG NRW das Recht, von der Behörde eine Berichtigung zu verlangen; und die Behörde ist zur Berichtigung verpflichtet. 

Die Beklagte begründet ihre Weigerung, dem väterlichen Antrag auf Korrektur des Melderegisters betreffend die Eintragung der Hauptwohnung seines/r Sohn/Tochter ..... nachzukommen, mit §§ 12 I MRRG, 16 I MG NRW (Zulässigkeit nur einer Hauptwohnung) mit der schon erfolgten Eintragung einer Hauptwohnung des/r Sohn/Tochter ..... gem. § 15 MG NRW unter der mütterlichen Hauptwohnung und der gesetzlichen Bestimmung, es sei für jeden Bürger nur eine Hauptwohnung zulässig (§ 12 I MRRG, § 16 I MG NRW). Gem. §§ 12 II S. 1 MRRG, 16 II S. 1 MG NRW ist Hauptwohnung die vorwiegend benutzte Wohnung. Für minderjährige gilt nach §§ 12 II S. 3, 2. Hs. MRRG, § 16 II S. 3, 2. Hs. MG NRW, daß Hauptwohnung des Minderjährigen die Hauptwohnung des Personensorgeberechtigten ist, die von dem Minderjährigen vorwiegend benutzt wird.
Im vorliegenden Fall benutzt ..... aber beide Hauptwohnungen ihrer getrennt-lebenden sorgeberechtigten Elternteile gleich, weil das Wechselmodell praktiziert wird; es lässt sich eine „vorwiegende Nutzung“ nicht feststellen. Somit kann für ..... auch nicht nur eine Hauptwohnung festgelegt werden; es greift dafür §§ 12 II S. 3, 1. Hs. MRRG, § 16 II S. 3, 1. Hs. MG NRW, d.h. Hauptwohnung .....’s ist die Hauptwohnung des personensorgeberechtigten Vaters sowie die Hauptwohnung der personensorgeberechtigten Mutter, also eine Doppel-Hauptwohnung, korrespondierend mit dem Doppelwohnsitz gem. § 11 BGB. An dieser stelle sei darauf hingewiesen, daß der durch ständige Rechtsprechung des BGH (s.o.) seit vielen Jahren unstreitig anerkannte Doppelwohnsitz des minderjährigen Trennungs-/Scheidungskindes genauso wenig expressis verbis in der Gesetzesbestimmung (vgl. § 11 BGB) festgeschrieben ist, wie eine Doppel-Hauptwohnung des minderjährigen Trennungs-/Scheidungskindes. Die unstreitige Anerkennung eines kindlichen Doppelwohnsitzes erfolgte durch richterliche Auslegung des § 11 BGB unter Berücksichtigung des Tatbestandes „minderjähriges Trennungs-/Scheidungskind mit sorgeberechtigtem Vater und Mutter“. 
Genauso wie in § 11 BGB ist in den Meldegesetzen der Fall des „minderjährigen Trennungs-/Scheidungskindes mit sorgeberechtigtem Vater und Mutter“ zumindest für den Fall des praktizierten Wechselmodells gesetzlich geregelt, diese Regelungslücke muß also durch die Rechtsprechung – hier der Verwaltungsgerichtsbarkeit – durch Auslegung geschlossen werden. Aufgrund der Verpflichtung der Fachgerichtsbarkeit zur Wahrung der Einheit der Rechtsordnung hat sich im vorliegenden Fall die Verwaltungsgerichtsbarkeit an der ständigen Rechtsprechung des BGH zum Doppelwohnsitz gem. § 11 BGB zu orientieren; will sie hiervon abweichen, muß sie wegen der grundsätzlichen Bedeutung sowie der Weiterentwicklung des Rechts die Berufung und ggf. Revision zulassen.
Schließlich wird darauf hingewiesen, daß das „Wechselmodell“ ein sich in jüngster Zeit stark verbreitendes Phänomen der eigenverantwortlichen Wahrnehmung elterlicher Verantwortung in Trennungs-/Scheidungsfällen ist. In diesem Zusammenhang sei verwiesen auch auf eine zwischenzeitlich größere Zahl von gerichtlichen Entscheidungen (vgl. z.B. KG, FamRZ 2003, 53; OLG Ffm vom 25.02.2003 (Az. 1 WF 17/03); OLG München, NJW-RR 2003, 1010; BGH, FamRZ 2006, 1015 = NJW 2006, 2258) und Veröffentlichungen zum Thema in Fachzeitschriften (Vgl. z.B. FPR 2006, Heft 7, insbesondere Hennemann, FPR 2006, 295). Hennemann (Richterin am KG) führt in ihrem Beitrag beispielsweise aus: 
„... Bei einem Wechselmodell teilen sich die Eltern die tatsächliche Versorgung des Kindes. Jeder Elternteil übernimmt diese Versorgung für die Zeit, während derer sich das Kind bei ihm aufhält. Bei einer hälftigen Aufteilung der Versorgung - das Kind wechselt jede Woche, jede zweite Woche oder jeden Monat - kann nicht festgestellt werden, dass das Kind sich in der Obhut eines Elternteils befindet. ...“
Schließlich sei vorgetragen, daß die Frage der Meldung des/r Sohn/Tochter .... in der Hauptwohnung des Klägers eine „Angelegenheit des täglichen Lebens“ iSd § 1687 I BGB darstellt, die demjenigen Elternteil, beim dem sich das Kind aufhält, die Befugnis zur alleinigen Entscheidung und Vertretung gem. § 1629 BGB hat. Dies betrifft natürlich insbesondere die Wohnung des Kindes während der Zeit, wo sich das Kind bei ihm aufhält.

Die Klage hat also hinreichende Erfolgsaussicht, es ist also antragsgemäß PKH zu bewilligen und in der Hauptsache der Klage antragsgemäß stattzugeben.
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